
Verhaltensregelungen allgemein und auf dem Platz 
Status 05.07.2020 – Änderungen vorbehalten  

 
Ergänzend gelten die jeweils gültigen behördlichen Regelungen zum Schutz vor Infektionskrankheiten; 
Nutzung der Leistungen von SGC und GCN auf eigene Gefahr. Bei Verstoß gegen obige Regelungen wird der 
betroffenen Person die Sportausübung zeitlich befristet untersagt um nicht den Betrieb der ganzen Anlage zu 
gefährden (Verbandsvorgabe) 
 

 

• Personen die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, oder wenn seit dem 
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder wenn sie Symptome 
eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen können keinen Zutritt erhalten (=VO) 

• Bitte folgen Sie Anordnungen der SGC und GCN Ordnungspersonen am Eingang = INFOPOINT 
(US: SCREENER) und auf dem Gelände; bitte halten Sie am Eingang Ihren Golfausweis und die 
Maske bereit. 

• Die jeweils gültigen Kontaktbeschränkungen sind auf dem ganzen Clubgelände ausnahmslos 
einzuhalten. Der Abstand muss mindestens 1,5 m zwischen einzelnen Personen betragen. 

• Betreten Sie den Bereich am Eingang und das Clubhaus und reden mit SGC-Personal nur 
mit angelegter Mund- und Nasen-Schutzmaske. 

• Betreten vom Pro Shop /Sekretariat nur nach vorheriger Genehmigung vom SCREENER. 
• Die Toiletten im Clubhaus OG und auf dem Platz sind geöffnet.  

Bitte versetzen Sie mit dem Fuß die Warnkegel von FREI zu BELEGT vor dem Eintreten in das 
WC. Hygienemittel wie Seife und Einmalhandtücher stehen zur Verfügung. Händewaschen 
nicht vergessen! Bitte Desinfektionsmittel nach eigenem Bedarf mitbringen.  

• Wer die Startzeit gebucht hat ist die „verantwortliche Person“ im Flight im Sinne der Corona-
VO. Diese verantwortliche Person gibt die Startzeit für den Flight frei, soweit dies nicht 
SCREENER macht  

• Wer Startzeit verpasst, verliert sein Spielrecht an diesem Tag und der / die Flight-Partner kann / 
können alleine spielen; bitte mehrfache „No Shows“ unbedingt vermeiden.  

• Ein Flight (2-4 Spieler) ist eine Trainings- und Übungsgruppe im Sinne der Corona-VO.  
Die verantwortliche Person hat die Pflicht für die Einhaltung der Abstandsregelungen 
zwischen Mitspielern des Flights (1,5 Meter) und für den Abstand zu anderen Flights (ca. 200 
Meter auf vorderen Flight im Zeitpunkt der Schläge auf jedem Loch). Den Abschlag am 
nächsten Loche darf Flight erst betreten, wenn vorheriger Flight sich von dort entfernt hat und 
auf nächster Trainingsfläche beim nächsten Loch ist.  

• Halten Sie bitte unter Beibehaltung dieses Abstands aber auch unbedingt Anschluss an den 
vorderen Flight damit der Spielfluss hinter Ihrem Flight nicht behindert wird.  
Das Durchspielen (Überholen von Flights) ist aus Hygiene-Gründen nicht gestattet. 

• Die neue Hebetechnik für Bälle an den Flaggenstöcken ist mit dem Schläger zu bedienen.  
• Bitte Einschläge im Bunker mit Schläger und Schuhen einigermaßen glätten. 
• Schuhreiniger, sowie Schläger- und Trolley-Waschplatz sind als Hygienemaßnahme jetzt 

außer Betrieb und nicht mehr nutzbar. Bitte reinigen Sie sich und Ihr Golfausrüstung zu Hause.  
• Nach dem Ende von Spiel und/oder Training verlassen Sie bitte unverzüglich das Golfgelände. 


